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▶▶ RVG Online-Seminar
So erreichen Sie höhere Gebühren in Straf- und Bußgeldsachen

| Sie möchten Ihr Wissen zum Kosten- und Gebührenrecht ohne Reiseauf-
wand und -kosten auffrischen? Unsere RVG Online-Dialog-Seminare bieten 
die beste Gelegenheit hierzu. Gebührenrechts-Experte RA Norbert Schnei-
der bespricht mit Ihnen am 28.10.14 Neues zu den zusätzlichen Gebühren 
(Nrn. 4141, 5115 VV RVG) nach dem 2. KostRMoG. Nach Anhebung der „Punk-
tegrenze“ werden zudem die Gebühren in Bußgeldsachen angepasst. |

Norbert Schneider behandelt die aktuelle Rechtsprechung und Übergangs-
fälle und zeigt, wie Sie in Straf- und Bußgeldsachen erfolgreich abrechnen. 
Er gibt Praxishinweise, wie Sie eine höhere Rahmengebühr erzielen (§ 14 
RVG). Nutzen Sie die Vorteile unserer Online-Seminare: Sie sehen und hören 
den Referenten live und können sich jederzeit akustisch oder via Text-Chat 
einklinken. Per Mausklick erhalten Sie problemlos alle Unterlagen.

WiCHtiG | Die Teilnahmegebühren gelten pro Zugang. Laden Sie Ihre Mit-
arbeiter und Kollegen in Ihr Büro ein und sparen Sie mehrfach. Die weiteren 
Termine sowie nähere Informationen erhalten Sie unter seminare.iww.de 
oder bei unserer Seminarabteilung, Tel. 0211 616812-12.
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▶▶ Allgemeines Versicherungsvertragsrecht
rücktritt des Versicherers bei Anzeigepflichtverletzung des Vn

| Verletzt der VN seine Anzeigepflichten, kann der VR nur vom Vertrag zu-
rücktreten, wenn er den VN durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. So verlangt es § 19 
Abs. 5 VVG. |

Dass die Hürden für den VR hoch sind, zeigt eine Entscheidung des OLG 
Stuttgart (17.4.14, 7 U 253/13, Abruf-Nr. 142047). Das OLG hat nämlich festge-
stellt, dass der VR diesen Anforderungen in folgendem Fall nicht gerecht 
wurde: Bei einem Risikolebensversicherungsvertrag mit BUZ-Versicherung 
wird eine inhaltlich zutreffende Belehrung für den VN nicht in unmittelbarer 
Nähe zu den gestellten Gesundheitsfragen drucktechnisch hervorgehoben 
wiedergegeben und dort auch nicht präzise und unübersehbar auf den Fund-
ort der Belehrung hingewiesen. Eine solche Aufnahme der Belehrung in ein 
umfangreiches Bedingungswerk sei keine gesonderte Mitteilung nach § 19 
Abs. 5 VVG. Vielmehr sei die Belehrung so zu platzieren, drucktechnisch zu 
gestalten und vom übrigen Text hervorzuheben, dass sie der VN nicht über-
sehen kann.

PrAXiSHinWeiS | In Rücktritts- und Anfechtungsfällen sollte sich der Anwalt 
nie auf eine Auseinandersetzung auf materieller Ebene beschränken. Er sollte 
vielmehr immer auch die Formalien prüfen – wie hier die Wirksamkeit der Beleh-
rung durch den VR. 
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Arbeitsrecht optimal gestalten und 
erfolgreich anwenden!

AA Arbeitsrecht aktiv unterstützt Sie 
bei der effektiven Bearbeitung des 
arbeits rechtlichen Mandats . Praxis-
bewährte Checklisten, praktikable 
Handlungsanleitungen, Muster-
verträge und Musteranträge sorgen 
für eine schnelle und reibungslose 
Lösung der Problemstellung.

Arbeitsrecht aktiv

•  veranschaulicht arbeitsvertrag-
liche Gestaltungsmodelle,

•   bringt Tipps für die Vorbereitung 
und Taktik des Arbeitsgerichts-
prozesses,

•  geht auf Spezialprobleme z.  B. 
beim Betriebsübergang, beim 
Kündigungsschutz und bei der 
Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-
haftung ein,

•  wertet die aktuelle Rechtspre-
chung aus und gibt Hinweise für 
deren Umsetzung in die Praxis,

•   erläutert steuer- und sozialver-
sicherungsrechtliche Aspekte
sowie Möglichkeiten der betrieb-
lichen Alters versorgung und 

•  bietet arbeitsrechtliche Konzepte 
in Krisensituationen des Arbeit-
gebers.

Testen Sie Arbeitsrecht aktiv jetzt in 
der Beratungspraxis. Die aktuelle 
Ausgabe können Sie auf der 
AA-Website unter aa.iww.de 
anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

79,50 € pro Halbjahr
inklusive Umsatzsteuer und Versand 

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

aa.iww.de

facebook.com/aa.iww

aa.iww.de


